
FEUER - Betriebsfeuerwehr - F171

Vereinbart ist das Vorhandensein einer Betriebsfeuerwehr, die vom zuständigen Landesfeuer-
wehrkommando hinsichtlich ihrer Stärke, Ausrüstung und Ausbildung anerkannt ist und ununter-
brochen, d.h. Tag und Nacht sowie an Sonn- und Feiertagen Bereitschaftsdienst leistet.

Die angeführten Voraussetzungen (Stärke, Ausrüstung, Ausbildung und Bereitschaftsdienst)
müssen vom zuständigen Landesfeuerwehrkommando schriftlich bestätigt sein.

Die Vereinbarungen dieser Besonderen Bedingung gelten als vertraglich vereinbarte Sicherheits-
vorschriften gemäß Artikel 3 der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS). Ihre
Verletzung führt nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zur Leistungsfreiheit des
Versicherers.

Die Auflassung oder Einschränkung der durch diese Besonderen Bedingung vereinbarten
Betriebsfeuerwehr stellt auch eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung im Sinne des Art. 2 der
Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) dar.
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